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Uberstunden
- ohne Lohn

anche Arbeitnehmer machen
gern Überstunden. Nicht nur,

um ihrem Chef zu gefallen. Denn
die Mehrärbeit wird regelmäßig mil
einem hübschen Zuschlag von 25
Prozent bezahlt - wem sie denn bc-
zahlt wird. Das ist beileibe nicht inr-
mer der Fall. Mitunter findet sich im
Arbeitsvertrag eine Klausel, nach
der Uberstunden mit der monat-
lichen Bruttovergütung abgegolten
sind. Und selbst wenn eine solche
Regelung fehlt, führt nicht jede
Mehrarbeit zu mehr Verdienst.

Ein Beispiel : Ein Eiektrotechniker
arbeitete im Wesentlichen ohne ulr-
mittelbarc Aufsicht durch seinen Vor-
gesetzten. Tm Vertrag waren wö-
chentlich 40 Stunden bei gleitender
Arbeitszeit ausgemachl. Eine elekho-
nische Zeiterfassung gab es nicht.
stattdessen notierte er Beginn und
Ende der Arbeitszeit auf Stundenzel-
teln. Von Mebrarbeit oder deren Be-
zahlung war während des Arbeitsver-
hältnisses nie die Rede. Erst nach
Vertragsende wachte der ausgeschie-
dene Mitarbeiter auf und verlanste
fast i 6 000 Euro füLr knapp 700 Ü b-er-
stunden- minutiös ftiLr jeden Arbeits-
tag in Excel-Listen aufgefüht.

Kem ungewoh rches, aber melst
ein aussichtsloses Anliegen. Denn
die Latte für eine Uberstundenvergü-
tung liegt hoch. Das Landesarbeits-
gericht SchJeswig-Holstein wies die
K.Jage des Elektrotechnikers zu
Recht ab (Az.:6 Sa 492106) und arbei-
tete die für Arbeitnehmer knifflige
Darlegungs- und Beweislast deutlich
heraus: Der Arbeitnehmer muss
nicht nul vortragen, an welchen Ta-
gen und zu welchen Zeiten er ztJsätz-
liche gearbeitet haben will. Uberstun-
den sind vielmehr nur darur zu bezal.
len. wem der Arbeitgeber sie ange-
ordnet, gebilligt oder geduJdet hat
oder wenn sie zur Erledigung der gc-
schuldeten Arbeit notwendig waren.
Auch dafüLr trifft den Mitarbeiter die
volle Darlegungs- und Beweislast.
Eine ausdrückliche Arordnung oder
Billigung durch den Arbeitgeber fehJ-
te - wie üblich. Eine Duldung oder
eine Erfo rderlichl<eit ieder einzelnert
Ürberstunde korurre dir Kläger nicht
(mehr) konkret schildern. Zu pau-
schal waren seine Ausführungen. sei-
ne B egründungen wie Termindruck,
B aubegehung, Aufmaßprüfung lie-
ßen sich nicht konkreten Stunden zu-
rechnen. Aber selbst wenn ihm das
gelungen wäre. hä e die Klage ver-
mutlich kaum Aussicht auf Erfolg ge-
habt. Wie soll der Arbeitnehmer die
vom Chef bestittene-.Duldung oder
Notwendigkeit jeder Uberstunde be-
weisen? Wer war schon dabei und
kann dies Monate später bezeugen?
Unterm Strich bleibt Arbeitnehmern
nur die zeitnahe Klärung mit ihrem
Chef oder ein riskanter Rechtsweg.
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